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PRÜFUNGSORDNUNG 

für die weiterbildenden Masterstudiengänge 

Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik (VAWi) 
in der Variante mit 90 ECTS-Credits 

und 
Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik (VAWi) 

in der Variante mit 120 ECTS-Credits 

an der Universität Duisburg-Essen 

vom 24. Mai 2019 

(Verkündungsblatt Jg. 17, 2019 S. 169 / Nr. 37) 
zuletzt geändert durch fünfte Änderungsordnung vom 05. Juni 2023 

(Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 433 / Nr. 70) 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.2017 
(GV. NRW. S. 806), hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 

INHALTSÜBERSICHT 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Gegenstand und Ziel des Weiterbildungsstudiums 

§ 3 Mastergrad 

§ 4 Qualifikation für das Weiterbildungsstudium 

§ 5 ECTS-Credits und Arbeitspensum 

§ 6 Regelstudienzeit, Umfang, Dauer und Aufbau 
des Weiterbildungsstudiums 

§ 7 Prüfungsausschuss 

§ 8 VAWi-Kollegium, Prüferinnen und Prüfer 

§ 9 Anerkennung von Leistungen,  
Einstufung in höhere Fachsemester 

§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsver-
stoß, Schutzvorschriften 

§ 11 Bewertung der Studien- und Prüfungsleistungen, 
Bildung der Gesamtnote 

II. Studium und Masterprüfung 

§ 12 Gliederung des Studiums und Verteilung der 
ECTS-Credits, Zusatzprüfungen 

§ 13 Zulassung zur Masterprüfung 

§ 14 Studien- und Prüfungsleistungen in Modulen 

§ 15 Projektarbeiten 

§ 16 Masterarbeit 

§ 17 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

§ 18 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

§ 19 Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement und 
Bescheinigungen 

§ 20 Abschluss des Studiums, endgültiges Nichtbestehen 
der Masterprüfung 

III. Schlussbestimmungen 

§ 21 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 

§ 22 Akteneinsicht 

§ 23 Übergangsbestimmungen 

§ 24 Inkrafttreten 

Anlage 1: Studienplan 

  



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen  Ziffer 8.40.3.ss19 
Duisburg-Essen  und Ordnungen   Seite                  3 
 

Stand: Juni 2023 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

1Die vorliegende Masterprüfungsordnung regelt den Zu-
gang, das Ziel, den Inhalt, den Studienverlauf, die Prü-
fungsverfahren und den Abschluss des Studiums für den 
„Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinforma-
tik (VAWi) in der Variante mit 90 ECTS-Credits“ (im Folgen-
den „Masterstudiengang ‚VAWi090‘“ genannt) und für den 
„Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinforma-
tik (VAWi) in der Variante mit 120 ECTS-Credits“ (im Fol-
genden „Masterstudiengang ‚VAWi120‘“ genannt) an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Du-
isburg-Essen. 2Die Masterstudiengänge „VAWi090“ und 
„VAWi120“ werden von den Universitäten Duisburg-Essen 
und Bamberg gemeinsam betrieben. 

 

§ 2 
Gegenstand und Ziel des Weiterbildungsstudiums 

(1) Die wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiengänge 
„VAWi090“ und „VAWi120“ führen aufbauend auf einem 
ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss zu einem 
weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss. 

(2) 1Gegenstand der Wirtschaftsinformatik sind betriebli-
che und überbetriebliche Informations- und Kommunikati-
onssysteme (kurz Informationssysteme/IS) in Wirtschaft 
und Verwaltung sowie, mit steigender Durchdringung, in 
privaten Haushalten. 2Dabei konzentriert sich die Wirt-
schaftsinformatik auf den Beziehungszusammenhang 
Mensch – Aufgabe – Technik. 3Informationssysteme sind 
soziotechnische Systeme, in denen Menschen und Ma-
schinen Aufgaben kooperativ durchführen. 4Die Wirt-
schaftsinformatik stellt sich somit großen Aufgaben im Be-
reich der Entwicklung und Anwendung von Theorien, Kon-
zepten, Modellen, Methoden und Werkzeugen für die Ana-
lyse, Gestaltung und Nutzung dieser Informationssysteme. 
5Hier werden auch Ansätze der Betriebswirtschaftslehre, 
teilweise der Volkswirtschaftslehre und der Informatik nicht 
nur integriert, sondern auch erweitert und um eigene An-
sätze ergänzt. 6Zudem haben Informations- und Kommuni-
kationstechnologien immer einen Einfluss auf die Gesell-
schaft, welcher auch im Fokus der Wirtschaftsinformatik 
steht. 7Die im Studiengang angebotenen Modulgruppen 
haben jeweils einen strategisch-managementorientierten 
(Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, Informations- 
und Wissensmanagement, E-Business, Bildungsmanage-
ment und E-Learning, Schlüsselqualifikationen) oder einen 
technisch-operativen (Basistechnologien, Entwicklung von 
Anwendungssystemen, Entwicklung von Informationssys-
temen, Datenmanagementsysteme, Modelle und Metho-
den zur Entscheidungsunterstützung, Web- und Multime-
diasysteme) Fokus, ohne jedoch die jeweils andere Sicht-
weise zu vernachlässigen. 

(3) 1Durch das Studium der Wirtschaftsinformatik soll die 
Fähigkeit erworben werden, die in den gemäß Absatz 2 ge-
nannten Bereichen auftretenden Probleme mit wissen-
schaftlichen Methoden selbstständig zu lösen, diese wis-
senschaftlichen Methoden weiterzuentwickeln und darüber 
hinaus einen angemessenen Beitrag zur Lösung fächer-
übergreifender Probleme zu erbringen. 2Das Studium ist 
primär theorie- und methodenorientiert. 3Es bereitet die 
Studierenden auf die Lösung vielfältiger und komplexer 

Aufgabenstellungen in branchenunabhängigen beruflichen 
Kontexten und in der Wissenschaft vor. 4Dabei wird jeweils 
das Ziel verfolgt, die individuell eingebrachten fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen zu vertiefen und/oder zu 
verbreitern, um die bereits erlangte Beschäftigungsfähig-
keit in einem dynamischen Fach wie Wirtschaftsinformatik 
zu erhalten und zu verbessern. 5Das Kompetenzprofil der 
oder des Studierenden soll nach Abschluss des Weiterbil-
dungsstudiums in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftswissenschaften und Informatik ungefähr gleich-
gewichtig ausgeprägt sein. 6Ebenso dient das Studium der 
weiteren Persönlichkeitsentwicklung. 7Die virtuelle Zusam-
menarbeit in heterogenen Gruppen bereitet auf geänderte 
und erweiterte überfachliche Qualifikationsanforderungen 
des Arbeitsmarktes vor. 
1Durch das Studium wird außerdem die Fähigkeit zu einer 
selbstständigen Weiterbildung erworben, wie dies die dy-
namische Entwicklung des Faches Wirtschaftsinformatik 
erfordert. 2Darüber hinaus werden Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen vermittelt, die notwendig sind, um zur 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung des Faches beitra-
gen zu können. Er befähigt grundsätzlich zur Promotion. 

 

§ 3 
Mastergrad 

1Nach erfolgreich absolviertem Studium gemäß dieser 
Masterprüfungsordnung verleiht die Universität Duisburg-
Essen den akademischen Grad eines „Master of Science“, 
abgekürzt „M. Sc.“. 2Dieser akademische Grad kann auch 
mit der folgenden Herkunftsbezeichnung geführt werden: 
„Master of Science (Univ. Duisburg-Essen)“ bzw. „M. Sc. 
(Univ. Duisburg-Essen)“. 

 

§ 4 
Qualifikation für das Weiterbildungsstudium 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudien-
gang „VAWi090“ ist der Nachweis eines ersten berufsqua-
lifizierenden Studienabschlusses in den Studienfächern 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder In-
formatik oder vergleichbaren Studienfächern mit einem 
Umfang von mindestens 210 ECTS-Credits der Universität 
Duisburg-Essen oder eines gemäß § 63a Abs. 1 HG gleich-
wertigen Abschlusses einer anderen in- oder ausländi-
schen Hochschule. 2Die Feststellung der Gleichwertigkeit 
trifft der Prüfungsausschuss. 

(2) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudien-
gang „VAWi120“ ist der Nachweis eines ersten berufsqua-
lifizierenden Studienabschlusses in den Studienfächern 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder In-
formatik oder vergleichbaren Studienfächern mit einem 
Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits der Universität 
Duisburg-Essen oder eines gemäß § 63a Abs. 1 HG gleich-
wertigen Abschlusses einer anderen in- oder ausländi-
schen Hochschule. 2Die Feststellung der Gleichwertigkeit 
trifft der Prüfungsausschuss. 

(3) Ferner ist erforderlich, dass die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber nach einem ersten berufsquali-
fizierenden Studienabschluss qualifizierte berufspraktische 
Erfahrung in der Regel von nicht unter einem Jahr nach-
weist. 
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(4) 1Berufstätigkeiten sind beispielsweise dann qualifi-
ziert IT-affin, wenn sie mit Methoden der Wirtschaftsinfor-
matik die informationstechnologische Infrastruktur betref-
fende Entwicklungen oder Entscheidungen für das eigene 
Unternehmen oder Kunden vorbereiten oder umsetzen. 
2Exemplarisch genannt seien Planung, Entwicklung und 
Betrieb betrieblicher Informationssysteme. 3Diese müssen 
einem Niveau entsprechen, das auf den in einem zu einem 
ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss führenden 
Studiengang erworbenen Kompetenzen aufbaut. 4Der 
Nachweis außerhalb des Hochschulbereiches im Rahmen 
der IT-affinen Berufstätigkeit erworbener Kenntnisse er-
folgt durch Arbeitszeugnisse oder Tätigkeitsnachweise, die 
in der Regel eine mindestens einjährige Erfahrung im Be-
reich der Analyse, Gestaltung, Entwicklung oder Einfüh-
rung von Informationssystemen im Sinne von § 2 Abs. 2 
belegen. 

(5) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre 
Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Ein-
richtung erworben haben, müssen hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse gemäß der Ordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-Ordnung) nachweisen. 

(6) Der Prüfungsausschuss teilt der Studienbewerberin 
oder dem Studienbewerber die Entscheidung über ihren 
oder seinen Zugang und die Einordnung in den Masterstu-
diengang „VAWi090“ oder in den „Masterstudiengang 
„VAWi120“ in einem schriftlichen Bescheid mit. 

(7) 1Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewer-
ber eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe 
zum Masterstudiengang „VAWi090“ bzw. „VAWi120“ auf-
weist, an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes endgültig nicht bestanden, ist eine Zulassung für 
diesen Studiengang nach § 50 HG ausgeschlossen. 2Über 
die erhebliche inhaltliche Nähe des Studienganges ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 5 
ECTS-Credits und Arbeitspensum 

(1) Diese Masterprüfungsordnung verwendet für die Be-
messung des Studienvolumens und des Arbeitspensums 
der Studierenden ein Leistungspunktesystem nach dem 
Europäischen Credit-Transfer-System (ECTS). 

(2) 1ECTS-Credits beruhen auf dem Arbeitsaufwand der 
Studierenden, welcher erforderlich ist, die erwarteten Lern-
ergebnisse zu erreichen. 2Die Lernergebnisse beschrei-
ben, was die Studierenden nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Lernprozesses wissen, verstehen und können 
sollten. 

(3) 1Der Arbeitsaufwand gibt die Zeit an, die Studierende 
typischerweise für sämtliche Lernaktivitäten aufwenden 
müssen, um die erwarteten Lernergebnisse zu erzielen. 
2Als regelmäßiger Arbeitsaufwand (Workload) werden 
900 Arbeitsstunden je Semester angesetzt. 3Diese werden 
mit 30 ECTS-Credits, das entspricht 30 Arbeitsstunden pro 
ECTS-Credit, verrechnet. 

(4) 1ECTS-Credits werden bei erfolgreichem Abschluss 
eines Moduls vergeben. 2Die Regelung zur Anerkennung 
von Leistungen bleibt unberührt. 

 

§ 6 
Regelstudienzeit, Umfang, Dauer und 
Aufbau des Weiterbildungsstudiums 

(1) Das Studium kann zum Winter- und zum Sommer-
semester aufgenommen werden. 

(2) 1Das Weiterbildungsstudium kann als Vollzeitstudium 
oder als berufsbegleitendes Teilzeitstudium in beliebiger 
Dauer absolviert werden. 2Im Vollzeitstudium beträgt die 
Regelstudienzeit des Masterstudienganges „VAWi090“ 
drei Semester und die des Masterstudienganges 
„VAWi120“ vier Semester. 

(3) Der Studienumfang im Masterstudiengang 
„VAWi090“ beträgt mindestens 90 ECTS-Credits und im 
Masterstudiengang „VAWi120“ mindestens 120 ECTS-
Credits. 

(4) 1Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. 2Module sind inhaltlich in sich abgeschlossen und 
vermitteln eine eigenständige, präzise umschriebene Teil-
qualifikation in Bezug auf die Gesamtziele des Studien-
gangs. 

(5) 1Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
2Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach ei-
gener Wahl Schwerpunkte setzen können. 

 

§ 7 
Prüfungsausschuss 1 

(1) Für die Organisation der Masterstudiengänge 
„VAWi090“ und „VAWi120“ und für die Durchführung der 
durch diese Masterprüfungsordnung zugewiesenen Aufga-
ben bildet der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen einen Prü-
fungsausschuss. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsit-
zenden und drei weiteren Mitgliedern. 2Die oder der Vorsit-
zende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und ein 
weiteres Mitglied werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie ein Mitglied aus der Gruppe der im Masterstudi-
engang „VAWi090“ bzw. „VAWi120“ an der Universität Du-
isburg-Essen eingeschriebenen Studierenden auf Vor-
schlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat gewählt. 
2Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses Vertreterinnen und Vertreter gewählt. 3Im Regel-
fall sollen die Mitglieder des Prüfungsausschusses aus den 
Mitgliedern des VAWi-Kollegiums gewählt werden. 

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. 2Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitglie-
dern eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. 2Der oder 
die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Aus-
schusses und leitet dessen Sitzungen. 3Die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

(5) 1Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. 2Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
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den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats ver-
langt wird. 3Die Sitzungen des Prüfungsausschusses kön-
nen in elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vi-
deokonferenz stattfinden. 4Beschlüsse können in elektroni-
scher Form gefasst werden. 5Die Entscheidung trifft die 
oder der Vorsitzende. 6Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses können auch als Abstimmungsverfahren außerhalb ei-
ner Sitzung im Umlaufverfahren durch schriftliche Stimm-
abgabe oder Stimmabgabe per E-Mail oder in besonderen 
Fällen in Telefon- oder Videokonferenzen oder unter Nut-
zung anderer elektronischer Kommunikationsverfahren ge-
fasst werden, wenn kein Mitglied des Gremiums der Be-
schlussfassung widerspricht. 7Die Teilnahme an der Be-
schlussfassung steht der Zustimmung zur Form der Be-
schlussfassung gleich. 8Die in einem solchen Verfahren 
gefassten Beschlüsse sind unverzüglich zu protokollieren. 
9Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimment-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 10Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzen-
den den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss kann für seine 
Amtsgeschäfte Videokonferenz oder schriftliche Umlaufbe-
schlüsse nutzen. 11Die Umlaufbeschlüsse gelten gleichzei-
tig als Sitzungsprotokoll. 12Der Prüfungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
der oder die Vorsitzende oder dessen oder deren Stellver-
treter oder Stellvertreterin und ein weiteres Mitglied der 
Professorengruppe bei Sitzungen anwesend sind oder per 
Umlaufbeschluss votiert haben. 13Enthaltungen sind expli-
zit kundzutun. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle (insb. Zugang zum Weiterbil-
dungsstudium, Festlegung von Anmeldefristen und Prü-
fungsterminen, Bestellung der Prüfenden und Beisitzen-
den, Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleich und Prü-
fungsbedingungen für Studierende in besonderen Situatio-
nen, Einsicht in Prüfungsakten) auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen. 2Dies gilt nicht für Entschei-
dungen über Widersprüche. 
3Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). 4Die oder der 
Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss spätes-
tens in dessen nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(7) 1Die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden wir-
ken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen 
nicht mit. 2Dies gilt insbesondere für die Bewertung und An-
erkennung von Leistungen und für die Bestellung von Mit-
gliedern des VAWi-Kollegiums. 

(8) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht bereits auf-
grund eines öffentlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sind sie vom der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach 
dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamte-
ter Personen (Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten. 

 

§ 8 
VAWi-Kollegium, Prüferinnen und Prüfer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt das VAWi-Kollegium; 
das ist die Gemeinschaft der Personen, die im Rahmen der 

Weiterbildungsstudiengänge Lehrveranstaltungen abhal-
ten, Masterarbeiten vergeben und die von den Studieren-
den zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen ab-
nehmen und bewerten. 

(2) 1Zum VAWi-Kollegium werden Mitglieder der Univer-
sitäten Duisburg-Essen und Bamberg oder einer gleichge-
stellten Hochschule bestellt, die in der betreffenden Diszip-
lin zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. 2Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte sowie in der be-
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen kön-
nen für die Durchführung von Lehrveranstaltungen bestellt 
werden. 

(3) 1Zu Mitgliedern des VAWi-Kollegiums können nur 
Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch 
das erfolgreiche Studium festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 2Eine gleichwertige Qualifi-
kation ist durch ein erfolgreich abgeschlossenes Hoch-
schulstudium in einem Diplom- oder Masterstudiengang ei-
ner Hochschule gegeben. 

(4) 1Der zuständigen Lehrveranstaltungsleiterin und dem 
zuständigen Lehrveranstaltungsleiter obliegt als Prüferin 
oder Prüfer die Abnahme und Bewertung der Studien- und 
Prüfungsleistungen. 2Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
Lehrbeauftragte sowie in der beruflichen Praxis und Aus-
bildung erfahrene Personen können für die Durchführung 
von Lehrveranstaltungen bestellt werden, wenn sie in dem 
Fachgebiet eine selbstständige Lehrtätigkeit von mindes-
tens einem Jahr an Hochschule ausgeübt haben; in der be-
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen müs-
sen darüber hinaus über eine mindestens vierjährige Be-
rufserfahrung verfügen. 

(5) Zu Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Personen 
bestellt werden, die mindestens die entsprechende Master-
prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer für die Projekt- und Masterarbeiten, die Zweitprüfe-
rinnen und Zweitprüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisit-
zer. Die Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann 
den Prüferinnen und Prüfern übertragen werden. 2Zu Prü-
ferinnen und Prüfern werden in der Regel Personen gemäß 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 bestellt. 3Zur Erstprüferin oder 
zum Erstprüfer bei Projekt- und Masterarbeiten soll die 
Themenstellerin oder der Themensteller bestellt werden.  

(7) 1Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. 2Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. 3Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

 

§ 9 
Anerkennung von Leistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) 1Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden 
auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leis-
tungen besteht, die ersetzt werden. 2Die Anerkennung im 
Sinne des Satzes 1 dient unbeschadet des § 4 Abs. 1 und 
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2 der Fortsetzung des Studiums und dem Ablegen von Prü-
fungen. 3Äquivalenzvereinbarungen und Abkommen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staa-
ten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich, die Stu-
dierende ausländischer Staaten abweichend von Satz 1 
begünstigen, gehen den Regelungen des Satz 1 vor. 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifi-
kationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf bis 
zur Hälfte der insgesamt nachzuweisenden ECTS-Credits 
anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikati-
onen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(3) 1Es obliegt der antragstellenden Person, die erforder-
lichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. 2Die Unterlagen müssen in Fällen des 
Abs. 1 Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen sowie 
in Fällen des Abs. 2 zum Inhalt und Niveau der Leistungen 
enthalten, die anerkannt werden sollen. 3Die Unterlagen 
sind beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

(4) 1Zuständig für Anerkennung nach den Absätzen 1 
und 2 ist der Prüfungsausschuss. 2Über Anträge auf Aner-
kennung von Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 soll 
innerhalb einer Frist von neun Wochen ab Antragstellung 
entschieden werden. 3Vor Feststellungen über die Gleich-
wertigkeit im Sinne des § 63a HG kann das zuständige 
Fachgebiet gehört werden. 4In Verfahren nach Abs. 1 trägt 
der Prüfungsausschuss die Beweislast dafür, dass ein An-
trag die Voraussetzung des Abs. 1 für die Anerkennung 
nicht erfüllt. 

(5) 1Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und die nach der fachspezifischen Prüfungs-
ordnung vorgesehenen Credits zu vergeben. 2Die über-
nommenen Noten sind in die Berechnung der Modulnoten 
und der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenom-
men. 3Diese Bewertung wird nicht in die Berechnung der 
Modulnote und der Gesamtnote einbezogen. 4Die Aner-
kennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(6) Lehnt der Prüfungsausschuss einen Antrag auf Aner-
kennung ab, erhalten die Studierenden einen begründeten 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(7) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 
oder auf Antrag der oder des Studierenden erfolgt eine Ein-
stufung in ein Fachsemester, dessen Zahl sich aus dem 
Umfang der durch die Anerkennung erworbenen Leis-
tungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im 
jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungs-
punkte ergibt. 2Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, 
wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird auf-
gerundet. 

 

§ 10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, 

Schutzvorschriften 

(1) 1Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende 

• einen bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen 
Grund versäumt oder wenn sie oder er 

• nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 

hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt. 
2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Als wichtiger Grund kommt insbesondere eine krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit in Betracht. 

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen unverzüglich, bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden. 

(4) 1Im Fall einer Krankheit hat die oder der Studierende 
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer ergeben. 2Der 
Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit 
einer oder eines von der oder dem Studierenden zu versor-
genden Kindes oder zu pflegenden Angehörigen im Sinne 
des § 48 Abs. 5 Satz 5 HG gleich. 3Wurden die Gründe für 
die Prüfungsunfähigkeit anerkannt, wird der Prüfungsver-
such nicht gewertet. 4Die oder der Studierende soll in die-
sem Fall den nächsten angebotenen Prüfungstermin wahr-
nehmen. 

(5) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis ihrer Studien- 
und Prüfungsleistung durch Täuschung, worunter auch 
Plagiate fallen, Drohung oder andere Ordnungsverstöße zu 
beeinflussen, wird die entsprechende Studien- und Prü-
fungsleistung als mit „nicht bestanden“ (5,0) bewertet. 2Die 
Entscheidung trifft die Prüferin oder der Prüfer. 3Zur Fest-
stellung der Täuschung kann sich die Prüferin oder der 
Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Einsatzes einer 
entsprechenden Software oder sonstiger elektronischer 
Hilfsmittel bedienen.  

(6) Im Fall eines mehrfachen oder sonstigen schwerwie-
genden Täuschungsversuchs kann die oder der Studie-
rende zudem exmatrikuliert werden. 

(7) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sind der oder dem Studierenden unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen und zu begründen. 2Vor der Entscheidung 
ist der oder dem Studierenden Gelegenheit zum rechtli-
chen Gehör zu geben. 

(8) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den in §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes gelten oder für die die Frist des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, 
legt der Prüfungsausschuss die in dieser Masterprüfungs-
ordnung geregelten Bedingungen zur Erbringung von Stu-
dienleistungen auf Antrag der oder des Studierenden unter 
Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(9) 1Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrnehmung der Chancen-
gleichheit sind zu berücksichtigen. 2Macht eine Studie-
rende oder ein Studierender durch ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder 
ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht 
in der Lage ist, eine Studien- und Prüfungsleistung ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form zu erbringen, ge-
stattet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
die Studien- und Prüfungsleistung in anderer Form auch 
unter Verwendung der zur Verfügung stehenden techni-
schen Hilfsmittel zu erbringen. 

 

§ 11 
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Bewertung der Studien- und Prüfungsleistungen, 
Bildung der Gesamtnote 

(1) 1Die Prüferin oder der Prüfer bewertet jede Studien- 
und Prüfungsleistung am Ende der Lehrveranstaltung mit 
einer Note. 2Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-
wenden: 

1 = sehr gut 
(eine hervorragende Leistung); 

2 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt); 

3 = befriedigend 
eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht; 

4 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen entspricht); 

5 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt). 

(2) 1Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen No-
ten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung der be-
standenen Leistungen Zwischenwerte in den Grenzen zwi-
schen 1,0 und 4,0 gebildet werden. 2Die Note lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 
= sehr gut; 

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 
= gut; 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 
= befriedigend; 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 
= ausreichend: 

bei einem Durchschnitt über 4,0 
= nicht bestanden. 

(3) 1Die Gesamtnote für das Weiterbildungsstudium wird 
durch gewichtete Durchschnittsbildung der erfolgreich ab-
geschlossenen Module und der bestandenen Masterarbei-
ten berechnet. 2Die Gewichtung erfolgt entsprechend der 
Anzahl der für die jeweilige Studien- und Prüfungsleistung 
erworbenen ECTS-Credits. 3Die Gesamtnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma ermittelt, wobei gegebenenfalls 
weitere Stellen nach dem Komma ohne Rundung gestri-
chen werden. 4Hat eine Studierende oder ein Studierender 
mehr als die in § 12 Absatz 1 geforderten Studien- und Prü-
fungsleistungen erbracht, gehen unter Berücksichtigung 
der in § 12 Absatz 1 festgelegten Zusammensetzung nur 
die Studien- und Prüfungsleistungen in die Berechnung der 
Gesamtnote ein, die zu dem besten Gesamtergebnis füh-
ren. 

(4) Wenn die gemäß Absatz 2 mit „sehr gut“ benotete Ge-
samtleistung im Bereich von 1,0 bis 1,2 liegt, wird zusätz-
lich das Prädikat „mit Auszeichnung“ vergeben und ins 
Zeugnis aufgenommen. 

 

 

II.  Studium und Masterprüfung 

§ 12 
Gliederung des Studiums und  

Verteilung der ECTS-Credits, Zusatzprüfungen 

(1) 1Der erfolgreiche Abschluss im Masterstudiengang 
„VAWi090“ bzw. „VAWi120“ erfordert den Erwerb von ins-
gesamt 90 bzw. 120 ECTS-Credits. 2Die ECTS-Credits 
verteilen sich wie folgt: 

1. im Rahmen der Masterarbeit im Umfang von 17 ECTS-
Credits und 

2. im Rahmen der Projektarbeiten im Umfang von 
8 ECTS-Credits und 

3. im Rahmen der Module gemäß Absatz 2 65 ECTS-Cre-
dits im Masterstudiengang „VAWi090“ und 95 ECTS-
Credits im Masterstudiengang „VAWi120“. 

(2) Die Module sind den folgenden Modulgruppen zuge-
ordnet: 

1. Basistechnologien, 

2. Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, 

3. Entwicklung von Anwendungssystemen, 

4. Entwicklung und Management von Informationssyste-
men, 

5. Informations- und Wissensmanagement, 

6. E-Business, 

7. Datenmanagementsysteme, 

8. Modelle und Methoden zur Entscheidungsunterstüt-
zung, 

9. Web- und Multimedia Systeme, 

10. Bildungsmanagement und E-Learning, 

11. Schlüsselqualifikationen. 

(3) Die Modulgruppen sind an die Hauptausbildungsbe-
reiche der Wirtschaftsinformatik angelehnt und dienen der 
fachlichen Orientierung der Studierenden. 

(4) 1Studierende können Module gemäß Absatz 1 Nr. 3 
aus den in Absatz 2 angegebenen Modulgruppen beliebig 
kombinieren. 2Jede Modulgruppe enthält maximal zehn 
Module im Umfang von jeweils 5 ECTS-Credits. 

(5) 1Für nachgewiesene berufliche Kompetenzen für Mo-
dule gem. Abs. 2 können die Studierenden im Masterstudi-
engang „VAWi120“ im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit 
bis zu 3 berufliche Kompetenzmodule zu je 5 ECTS-Credits 
belegen. 2Über die Berücksichtigung von Leistungen ent-
scheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses nach Anhörung der oder des fachnächsten Modulver-
antwortlichen. 3Voraussetzung für die Berücksichtigung er-
brachter Leistungen im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit 
ist die Vorlage eines Kompetenzportfolios, das Tätigkeits-
darstellungen, Stellenbeschreibungen, dienstliche Beurtei-
lungen, Zielvereinbarungen und/oder Arbeitsproben ent-
hält. 4Der Antrag auf Berücksichtigung von Leistungen so-
wie die erforderlichen Unterlagen sind schriftlich an die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu richten. 5Die Möglichkeit einer Anerkennung 
von Leistungen im Sinne des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 bleibt 
unberührt. 
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(6) 1Projektarbeiten gemäß Absatz 1 Nr. 2 müssen in ei-
nem Umfang von jeweils 4 ECTS-Credits in unterschiedli-
chen Themengebieten erbracht werden. 2Diese müssen 
unterschiedlichen Modulgruppen gemäß Abs. 2 zuorden-
bar sein, in denen mindestens 5 ECTS-Credits erbracht 
wurden. 

(7) Die näheren Angaben zu den Inhalten und Qualifika-
tionszielen, den Lehrformen, den Teilnahmevoraussetzun-
gen, und den Prüfungsleistungen der Module trifft der als 
Anlage 1 angefügte Studienplan. 
1Die Prüfungsordnung wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. 2Das Modulhandbuch enthält mindestens die in der 
Prüfungsordnung enthaltenen Angaben. 3Darüber hinaus 
werden im Modulhandbuch für jedes Modul die zuständi-
gen Lehrveranstaltungsleiterinnen oder Lehrveranstal-
tungsleiter, der Angebotsturnus, die Lehrform, der regel-
mäßige Arbeitsaufwand, die Voraussetzungen, eine detail-
lierte Beschreibung der Inhalte und angestrebten Lerner-
gebnisse und Kompetenzen sowie die vorgeschriebenen 
Prüfungen ausgewiesen. 4Das Modulhandbuch ist bei Be-
darf und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Prü-
fungsordnungen an diese anzupassen. 5Das Modulhand-
buch und dessen Änderungen werden vom Prüfungsaus-
schuss beschlossen. Es wird von der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften in elektronischer Form veröffent-
licht. 

(8) 1Studierende können sich in weiteren Fächern im 
Sinne des Absatz 1 Nr. 3 einer Prüfung unterziehen (Zu-
satzprüfungen). 2Das Ergebnis einer solchen Zusatzprü-
fung wird bei der Festsetzung von Modulnoten und der Ge-
samtnote nicht mitberücksichtigt. 

 

§ 13 
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Zu Prüfungsleistungen wird zugelassen, wer 

a) in dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prü-
fung meldet oder die Prüfung ablegt, im Masterstu-
diengang „VAWi090“ bzw. „VAWi120“ an der Uni-
versität Duisburg-Essen immatrikuliert ist und 

b) sich gemäß § 14 Abs. 6 ordnungsgemäß angemel-
det hat und 

c) die prüfungsspezifischen Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind oder 

b) sich gemäß § 14 Abs. 6 ordnungsgemäß angemel-
det hat oder 

c) die Unterlagen unvollständig sind oder 

d) die Kandidatin oder der Kandidat an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes be-
reits eine Prüfung in dem Masterstudiengang 
„VAWi090“ bzw. „VAWi120“ oder einem Studien-
gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 
eine nach dieser Prüfungsordnung vorgesehene 
Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder 

e) die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an ei-
ner Hochschule im Geltungsbereich des Grundge-
setzes in einem Prüfungsverfahren in dem Master-
studiengang „VAWi090“ bzw. „VAWi120“ oder ei-
nem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche 
Nähe aufweist, befindet. 

(3) Über die Ablehnung der Zulassung erhält die Kandi-
datin oder der Kandidat einen schriftlichen Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung. 

 

§ 14 2 
Studien- und Prüfungsleistungen in Modulen 

(1) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt den 
Nachweis einer eigenständig erbrachten Prüfungsleistung 
voraus. 2Als erfolgreich gelten dabei bestandene Prüfungs-
leistungen, die mit der Note „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser bewertet wurden. 3Gegenstand der Modulprüfung sind 
die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und Fähigkei-
ten, das wesentliche Beherrschen der vermittelten Inhalte 
und Methoden sowie die Anwendung der zu erzielenden 
Kompetenzen. 

(2) 1Neben den Modulprüfungen können auch Studienle-
istungen erbracht oder gefordert werden. 2Die Studienleis-
tungen dienen der individuellen Lernstandskontrolle und 
Vorbereitung auf die Modulprüfung. 3Sie können nach 
Maßgabe des Studienplans als Prüfungsvorleistung Zulas-
sungsvoraussetzung zur Modulprüfung oder Bestandteil 
der Modulprüfung sein. 4Im Falle des Satz 3 2. Alt. dürfen 
die Ergebnisse von in dem jeweiligen Modul erbrachten 
Studienleistungen bei der Bewertung der Prüfungsleistung 
abweichend vom rechnerisch ermittelten Prüfungsergebnis 
dann berücksichtigt werden, wenn sich die oder der Studie-
rende hierdurch verbessert, wobei die Verbesserung auf 
das Bestehen der Prüfung  keinen Einfluss hat. 5Dabei kön-
nen maximal 20 Prozent der in der Modulprüfung erreich-
baren Punkte erworben werden. 6Die Studienleistungen 
werden nach Form und Umfang sowie Ausgestaltung ge-
mäß Satz 3 im Modulhandbuch beschrieben. 7Die Rege-
lung zur Beschränkung der Wiederholbarkeit von Prüfun-
gen findet auf Studienleistungen keine Anwendung. 

(3) 1Der Nachweis in Form einer abschließenden schrift-
lichen oder in elektronischer Form durchgeführten Klausur-
prüfung dauert 60 bis 120 Minuten. 2Wird der Nachweis in 
Form einer abschließenden mündlichen Prüfungsleistung 
erbracht, dauert diese 20 bis 40 Minuten pro Studierende 
oder Studierendem. 3Mündliche Prüfungen sind in Gegen-
wart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundi-
gen Beisitzers abzunehmen. 4Mündliche Prüfungsleistun-
gen können per Videokonferenz durchgeführt werden, so-
fern sichergestellt ist, dass die oder der Studierende im 
Beisein einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sach-
kundigen Beisitzers, an der Prüfung teilnimmt. 5Die Beisit-
zerin oder der Beisitzer werden von der zuständigen Prü-
ferin oder dem zuständigen Prüfer bestellt. 

(4) 1Darüber hinaus kann der Nachweis in Form von 
Hausarbeiten, Protokollen, Vorträgen und Referaten sowie 
sonstigen Prüfungsleistungen erbracht werden. 2Die allge-
meinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Protokolle, Vor-
träge und Referate sowie sonstige Prüfungsleistungen trifft 
der Prüfungsausschuss. 3Für Vorträge, Referate oder ver-
gleichbare Prüfungsformen gilt Abs. 3 Satz 3 entspre-
chend. 4Für Hausarbeiten gelten die Bestimmungen der 
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§§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 7, 15 Abs. 7 und 18 Abs. 5 bis 6 ent-
sprechend. 5Die näheren Bestimmungen für Protokolle, 
Vorträge oder Referate werden durch die Prüferin oder den 
Prüfer festgelegt; die Bewertung dieser Prüfungsformen 
obliegt nur der Prüferin oder dem Prüfer. 
6§ 65 Abs. 2 Satz 1 HG bleibt unberührt. 7Bei Gruppenprü-
fungen gilt § 15 Abs. 8 und § 17 Abs. 1 Satz 3 entspre-
chend. 

(5) 1Studien- und Prüfungsleistungen werden im Rah-
men der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen er-
bracht und durch die jeweilige Prüferin oder den Prüfer mit 
einer Note bewertet. 2Die Modulnote entspricht der Note für 
die abschließende Prüfungsleistung. 3Für jede bestandene 
Prüfungsleistung werden ECTS-Credits vergeben. 

(6) 1Der Nachweis ist innerhalb des Semesters zu führen, 
in dem die zugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 2Da-
bei werden für mündliche oder schriftliche Leistungen zwei 
Prüfungstermine angeboten. 3Die Termine sind vom Prü-
fungsausschuss rechtzeitig bekannt zu geben. 

(7) 1Studierende müssen die Teilnahme an Lehrveran-
staltungen anmelden. 2Mit der Anmeldung zur Lehrveran-
staltung gelten sie auch als zur Prüfung angemeldet. 3In-
nerhalb der Abmeldefrist können sich die Studierenden 
ohne Angabe von Gründen abmelden. 4Form und Fristen 
für die An- und Abmeldung werden vom Prüfungsaus-
schuss festgelegt und bekannt gegeben. 

(8) 1Die Prüferin oder der Prüfer melden dem Prüfungs-
ausschuss jede bewertete Studien- und Prüfungsleistung. 
2Diese Meldung enthält mindestens den Namen, Vorna-
men und die Matrikelnummer der oder des Studierenden 
sowie das Datum, mit dem die Studien- und Prüfungsleis-
tung als erbracht gilt und den Namen der Lehrveranstal-
tung, der die Studien- und Prüfungsleistung zugeordnet ist, 
die Note, die der Studien- und Prüfungsleistung zugeord-
nete Anzahl der ECTS-Credits bzw. Maluspunkte und ein 
Protokoll, aus dem hervorgeht, wie die Studien- und Prü-
fungsleistung nachgewiesen und bewertet wurde. 3Außer-
dem melden die Prüferinnen und Prüfer Studierende, die 
eine Regelwidrigkeit gemäß § 10 Absatz 5 begangen ha-
ben. 

 

§ 15 
Projektarbeiten 

(1) 1Projektarbeiten dienen dem Theorie-Praxis-Trans-
fer, wobei die Erstellung eines „Werkes“ im Vordergrund 
steht. 2Dabei werden die im Studium erworbenen Fertigkei-
ten und Kompetenzen auf eine geeignete Problemstellung 
aus der Praxis angewendet. 3Das „Werk“ an sich kann, zu-
mindest auf dem Niveau einer prototypischen Umsetzung, 
ein Informations- oder Anwendungssystem, ein in sich ab-
geschlossener Bestandteil davon, ein Konzept oder ein 
Modell sein. 4Der mit Projektarbeiten verbundene Theorie-
Praxis-Transfer dient der Anwendung und Vertiefung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten sowie dem Einüben gegebe-
nenfalls arbeitsteiligen, eigenverantwortlichen Handelns. 

(2) 1Die Themenstellerin oder der Themensteller einer 
Projektarbeit muss Mitglied des VAWi-Kollegiums sein und 
im Regelfall Lehrveranstaltungen in der entsprechenden 
Modulgruppe anbieten. 2Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(3) 1Die Zulassung zu den Projektarbeiten muss beim 

Prüfungsausschuss beantragt und durch diesen genehmigt 
werden. 2Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas ist bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ak-
tenkundig zu machen. 3Die oder der Studierende wird über 
den spätestmöglichen Abgabetermin informiert. 

(4) 1Der Bearbeitungszeitraum für die Projektarbeit be-
trägt 12 Wochen. 2Das Thema und die Aufgabenstellung 
der Projektarbeit müssen so beschaffen sein, dass sie in-
nerhalb einer Bearbeitungsdauer (im Vollzeitäquivalent) 
von 120 Stunden beziehungsweise drei Wochen bearbeitet 
werden können und der zur Bearbeitung vorgegebene Zeit-
raum eingehalten werden kann. 

(5) 1Projektarbeiten sind in deutscher oder in englischer 
Sprache abzufassen und eigenhändig unterschrieben und 
eingescannt per E-Mail fristgerecht bei der Themenstellerin 
oder dem Themensteller sowie beim Prüfungsausschuss 
einzureichen. 2Der Abgabezeitpunkt ist bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aktenkundig zu 
machen. 3Wird die Projektarbeit nicht fristgerecht einge-
reicht, gilt sie als mit „nicht bestanden“ (5,0) bewertet. 

(6) 1Ein Kolloquium ist Bestandteil jeder Projektarbeit. 
2Es dient der Überprüfung der individuellen Leistungser-
bringung und wird für das Bestehen der Projektarbeit vo-
rausgesetzt. 3Das Kolloquium kann entweder abschlie-
ßend, mit einer Dauer von 20 bis 40 Minuten, durchgeführt 
werden oder als Protokoll des Arbeitsfortschritts, das die 
Themenstellerin oder der Themensteller parallel zur Erstel-
lung der Projektarbeit führt. 4Ein abschließendes Kollo-
quium kann auch nach der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
durchgeführt werden. 5Das Kolloquium wird nicht benotet. 

(7) 1Projektarbeiten sind von der Themenstellerin oder 
dem Themensteller zu bewerten. 2Die Bewertung ist nach 
dem Bewertungsschema gemäß § 11 Absatz 2 vorzuneh-
men. 3Das Bewertungsverfahren darf in der Regel sechs 
Wochen nicht überschreiten. 4Hiervon kann nur aus zwin-
genden Gründen abgewichen werden. 5Die Bewertung der 
Projektarbeit ist dem Prüfungsausschuss unmittelbar nach 
Abschluss des Bewertungsverfahrens schriftlich mitzutei-
len. 

(8) 1Projektarbeiten können als Gruppenarbeit durchge-
führt werden. 2Die Zulassung kann nur dann erfolgen, 
wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die zu bewer-
tenden Studienleistungen der einzelnen Studierenden auf-
grund entsprechender Seiten- oder Kapitelangaben oder 
anderer objektiver Kriterien deutlich unterscheidbar sein 
werden. 3Die Bewertung muss auf diese Unterscheidung 
ausdrücklich eingehen. 

(9) 1Für eine insgesamt mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
oder besser bewertete Projektarbeit werden dem Credit-
Konto der oder des Studierenden 4 ECTS-Credits gutge-
schrieben. 

 

§ 16 
Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit schließt in der Regel die wissen-
schaftliche Ausbildung ab, dabei steht der Erkenntnisge-
winn im Vordergrund. 2Die im Studium erworbenen fachli-
chen und wissenschaftlichen Fertigkeiten und Kompeten-
zen werden auf eine den Themengebieten der Wirt-
schaftsinformatik zuordenbare Problemstellung angewen-
det. 3Die Masterarbeit mündet in einer Weiterentwicklung 
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bestehender Lösungsansätze, Modelle oder Konzepten 
und liefert eine potenzielle Weiterentwicklung in dem be-
trachteten Themengebiet. 

(2) 1Für das Thema und die Themenstellerin oder den 
Themensteller der Masterarbeit hat die oder der Studie-
rende ein Vorschlagsrecht. 2Die Themenstellerin oder der 
Themensteller muss Mitglied des VAWi-Kollegiums sein 
und aus der Gruppe der Professorinnen oder Professoren 
stammen oder habilitiert sein. 3Über Ausnahmen entschei-
det der Prüfungsausschuss. 4Das Thema muss so gestellt 
werden, dass die Masterarbeit innerhalb des vorgegebe-
nen Bearbeitungszeitraums abgeschlossen werden kann. 

(3) 1Die oder der Studierende kann die Zulassung zur 
Masterarbeit und die Zuteilung eines Masterarbeitsthemas 
beantragen, wenn ihrem oder seinem Credit-Konto min-
destens 55 ECTS-Credits (im Masterstudiengang 
„VAWi090“) oder 80 ECTS-Credits (im Masterstudiengang 
„VAWi120“) aus den Modulen gemäß § 12 Absatz 1 Nr. 3 
und mindestens 4 ECTS-Credits aus Projektarbeiten ge-
mäß § 12 Absatz 1 Nr. 2 gutgeschrieben sind. 2Die Zulas-
sung zur Masterarbeit ist schriftlich beim Prüfungsaus-
schuss zu beantragen. 3Auf Antrag sorgt die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die oder 
der Studierende rechtzeitig ein Masterarbeitsthema erhält. 
4Das Thema wird der oder dem Studierenden schriftlich 
mitgeteilt. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss kann die Nachreichung der 
Nachweise gemäß Absatz 3 Satz 1 gestatten, wenn ihre 
Beibringung in der zu setzenden Frist möglich ist und hin-
reichend glaubhaft gemacht werden kann. 

(5) 1Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt 
26 Wochen. 2Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit auf begründeten schriftlichen Antrag der 
oder des Studierenden um bis zu sechs Wochen verlän-
gern. 3Der Antrag muss unverzüglich nach Eintritt des Hin-
dernisses vor dem Abgabetermin für die Masterarbeit bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
gegangen sein. 4Der Bearbeitungszeitraum ist aktenkundig 
zu machen. 5Die oder der Studierende wird über den spä-
testmöglichen Abgabetermin informiert. 6Das Thema der 
Masterarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb 
einer Bearbeitungsdauer (im Vollzeitäquivalent) von 
510 Stunden beziehungsweise 13 Wochen bearbeitet wer-
den kann und die zur Bearbeitung vorgegebene Frist ein-
gehalten werden kann. 

(6) Die Masterarbeit ist in deutscher oder in englischer 
Sprache abzufassen. 

(7) 1Die Masterarbeit ist eine Einzelleistung; Gruppenar-
beiten sind nur ausnahmsweise zugelassen. 2Die Zulas-
sung als Gruppenarbeit erfolgt nach einem ausführlich be-
gründeten Antrag der Themenstellerin oder des Themen-
stellers durch den Prüfungsausschuss. 3Die Zulassung 
kann nur dann erfolgen, wenn glaubhaft gemacht werden 
kann, dass die zu bewertenden Studienleistungen der ein-
zelnen Studierenden aufgrund entsprechender Seiten- 
oder Kapitelangaben oder anderer objektiver Kriterien 
deutlich unterscheidbar sein werden. 4Die Gutachten müs-
sen auf diese Unterscheidung ausdrücklich eingehen. 

(8) 1Ein Kolloquium ist Bestandteil jeder Masterarbeit. 
2Es dient der Überprüfung der individuellen Leistungser-
bringung und wird für das Bestehen der Masterarbeit vo-

rausgesetzt. 3Das Kolloquium kann entweder abschlie-
ßend, mit einer Dauer von 20 bis 40 Minuten, durchgeführt 
werden oder als Protokoll des Arbeitsfortschritts, das die 
Themenstellerin oder der Themensteller parallel zur Erstel-
lung der Masterarbeit führt. 4Ein abschließendes Kollo-
quium kann auch nach der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
durchgeführt werden. 5Das Kolloquium wird nicht benotet. 

 

§ 17 
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie oder er die 
gegenständliche Arbeit selbstständig verfasst, keine ande-
ren als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt, 
Zitate kenntlich gemacht und die Arbeit noch keiner ande-
ren Stelle zu Prüfungszwecken vorgelegt hat. 2Diese Erklä-
rung ist der Masterarbeit als letzte Seite hinzuzufügen. 3Bei 
Gruppenarbeiten muss eine solche Erklärung einzeln 
durch jedes Gruppenmitglied erfolgen, und zwar unter ge-
nauen Angaben von Seiten bzw. Kapiteln, auf die sich 
diese Erklärung jeweils bezieht. 

(2) 1Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher Ausfer-
tigung und in elektronischer Form beim Prüfungsaus-
schuss abzuliefern. 2Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. 3Im Fall einer postalischen Zustellung gilt das 
Datum des Poststempels. 4Die oder der Studierende kann 
eine eingereichte Arbeit nicht zurückziehen. 5Bei Über-
schreiten der Frist gilt die Arbeit als mit „nicht bestanden“ 
(5,0) bewertet. 6Die oder der Studierende muss zum Zeit-
punkt der Abgabe im Masterstudiengang „VAWi090“ bzw. 
„VAWi120“ an der Universität Duisburg-Essen als Weiter-
bildungsstudierende oder Weiterbildungsstudierender ein-
geschrieben sein. 

(3) 1Die Masterarbeit ist von zwei Gutachterinnen und 
Gutachtern nach den Bestimmungen des § 11 Absatz 2 zu 
bewerten. 

(4) 1Die Bewertung der Masterarbeit ist schriftlich zu be-
gründen. 2Beträgt die Notendifferenz zwischen den beiden 
Gutachten nicht mehr als 2,0, so erhält die Masterarbeit als 
Note das arithmetische Mittel aus den Einzelnoten, falls 
beide mindestens „ausreichend“ (4,0) lauten. 3Beträgt die 
Notendifferenz mehr als 2,0 oder bewertet genau einer der 
Gutachterinnen und Gutachter die Masterarbeit mit „nicht 
bestanden“ (5,0), wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses eine dritte Gutachterin oder ein drit-
ter Gutachter bestellt und die Masterarbeit wird mit dem 
arithmetischen Mittel aus den zwei besseren Noten bewer-
tet. 4Eine Bewertung mit „ausreichend“ (4,0) ist ausge-
schlossen, wenn zwei der drei Gutachten mit der Note 
„nicht bestanden“ (5,0) abschließen. 5Die Bewertung der 
Masterarbeit ist der oder dem Studierenden spätestens 
drei Monate nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 18 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen können 
nicht wiederholt werden. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss führt für alle Prüflinge neben 
einem Konto für vergebene ECTS-Credits ein weiteres 
Konto über vergebene Maluspunkte. 2Für eine Prüfungs-
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leistung, die nicht bestanden wurde oder als nicht bestan-
den gilt, werden diejenigen Credits, die im Bestehensfall 
vergeben worden wären, als Maluspunkte vergeben. 

(3) 1Sämtliche Prüfungsleistungen, die nicht bestanden 
wurden oder als nicht bestanden gelten, können mehrfach 
wiederholt werden, solange die Zahl der maximal zulässi-
gen Maluspunkte noch nicht überschritten ist. 2Die Zahl der 
maximal zulässigen Maluspunkte ist überschritten, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat im Masterstudiengang 
„VAWi90“ mehr als 90 Maluspunkte und im Masterstudien-
gang „VAWi120“ mehr als 120 Maluspunkte erreicht hat. 

(4) 1Die Wiederholung einer abschließenden schriftlichen 
oder mündlichen Prüfungsleistung gemäß § 14 ist im zwei-
ten Prüfungstermin des jeweiligen Semesters möglich 
2Weitere Wiederholungen einer Prüfungsleistung sind nach 
erneuter Teilnahme an der Lehrveranstaltung auch zum 
Prüfungstermin eines späteren Semesters möglich. 

(5) Für die Wiederholung einer Projektarbeit oder einer 
Masterarbeit wird ein neues Thema ausgegeben. 

(6) Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 
Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeiten vorgesehen 
sind, sind von zwei Prüferinnen und Prüfern zu bewerten. 

 

§ 19 
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 

(1) 1Über den erfolgreichen Abschluss des Weiterbil-
dungsstudiums ist unverzüglich, innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen. 2Als Datum des Zeugnis-
ses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleis-
tung erbracht wurde. 3Das Zeugnis wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
4Dem Zeugnis wird eine englischsprachige Übersetzung 
beigefügt. 

(2) 1Das Zeugnis beinhaltet die Titel und Noten der er-
folgreich abgeschlossenen Module sowie bestandenen 
Projektarbeiten und der Masterarbeit, die gemäß § 11 Ab-
satz (3) in die Berechnung der Gesamtnote eingehen mit 
den jeweiligen ECTS-Credits und den Namen der Prüferin 
oder des Prüfers 2Bei Projektarbeiten und der Masterarbeit 
werden zusätzlich die jeweiligen Themen angegeben. 

(3) 1Mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kan-
didaten eine Masterurkunde in deutscher Sprache ausge-
händigt, die die Verleihung des akademischen Grades ge-
mäß § 3 beurkundet. 2Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 3Die 
Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Du-
isburg-Essen sowie von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Universität Duisburg-Essen versehen. 4Sie trägt das-
selbe Datum des Zeugnisses. 5Mit Aushändigung der Mas-
terurkunde erhält die Kandidatin oder der Kandidat die Be-
fugnis, den akademischen Grad gemäß § 3 zu führen. 

(4) 1Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beige-
fügt, das gemäß den jeweils geltenden Empfehlungen der 
Hochschulrektorenkonferenz ausgestellt wird. 2Das Dip-
loma Supplement wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
des Prüfungsausschusses versehen. 3Es trägt dasselbe 
Datum des Zeugnisses. 4Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(5) 1Zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen, die 
gemäß § 11 Absatz 3 nicht in die Berechnung der Gesamt-
note eingehen, werden in einer separaten Bescheinigung 
ausgewiesen. 2Diese Bescheinigung enthält die Titel und 
Noten dieser Studien- und Prüfungsleistungen mit den je-
weiligen ECTS-Credits und den Namen der Lehrveranstal-
tungsleiterin oder des Lehrveranstaltungsleiters. 

(6) 1In Ergänzung der Dokumente gemäß der Absätze 1 
bis 4 wird eine Bescheinigung über die benötigte Fachstu-
diendauer und über das Abschneiden innerhalb des jewei-
ligen Abschlusssemesters (Rangzahl) im Masterstudien-
gang „VAWi090“ bzw. „VAWi120“ ausgestellt. 2Im Rahmen 
dieser Bescheinigung wird die prozentuale Verteilung der 
Abschlussnoten des Studienganges angegeben, sofern die 
erforderliche Kohorte gebildet werden kann. 3Als Basis für 
die Angabe der prozentualen Notenverteilung werden ne-
ben dem Abschlussjahrgang zwei vorhergehende Jahr-
gänge als Kohorte herangezogen, sofern diese Kohorte 
insgesamt mindestens 15 Absolventinnen und Absolven-
ten enthält. 4Ggf. sind weitere vorhergehende Jahrgänge in 
die Kohortenbildung einzubeziehen, bis mindestens 15 Ab-
schlüsse enthalten sind. 5Beim Ausweis der prozentualen 
Verteilung der Abschlussnoten ist anzugeben, welche Ab-
schlussjahrgänge einbezogen wurden. 

(7) Beim Verlassen der Universität oder beim Wechsel 
des Studienganges wird auf Antrag der oder des Studie-
renden eine Bescheinigung über die erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die er-
reichten ECTS-Credits ausgestellt. 

 

§ 20 
Abschluss des Studiums, 

endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Das Studium ist mit Ende des Semesters abgeschlos-
sen, in dem die Leistungen gemäß § 12 Absatz 1 erbracht 
worden sind. 

(2) Das Studium ist endgültig nicht bestanden, wenn das 
Maluspunktekonto der oder des Studierenden insgesamt 
die Anzahl der mindestens zu erbringenden ECTS-Credits, 
gemäß § 6 Absatz 3 überschritten hat. 

(3) 1Die Prüfung des Punktestandes erfolgt zu Beginn je-
den Semesters, und zwar nachdem die Bewertungen der 
vor Beginn des Semesters nachgewiesenen Studien- und 
Prüfungsleistungen eingegangen sind. 2Dabei werden die 
ECTS-Credits vor den Maluspunkten gezählt. 

(4) 1Hat die oder der Studierende die Masterprüfung end-
gültig nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Be-
scheid. 2Der Bescheid ist mit einer Rechtshilfebelehrung 
und dem Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen 
dieser Masterprüfungsordnung versehen. 
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III.  Schlussbestimmungen 

§ 21 
Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 

(1) Haben Studierende beim Nachweis von Studien- und 
Prüfungsleistungen getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten 
entsprechend berichtigen und das Studium ganz oder teil-
weise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zum 
Studium oder zum Nachweis einer Prüfungsleistung nicht 
erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täu-
schen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch den Nachweis der Prüfungsleistung geheilt. 2Hat die 
oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss, unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen, über die Rechtsfol-
gen. 

(3) 1Das unrichtige Zeugnis, die Masterurkunde und das 
Diploma Supplement werden eingezogen. 2Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses und der 
Urkunde ausgeschlossen. 

 

§ 22 
Akteneinsicht 

(1) 1Nach Abschluss (Bekanntgabe der Benotung) der je-
weiligen Prüfung wird Studierenden auf Antrag Einsicht in 
die eigenen schriftlichen Prüfungsarbeiten, in Gutachten 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 2Der Antrag ist nach 
Abschluss des Prüfungsverfahrens an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. 3Die Einsichtnahme in die Konten zu den ECTS-Cre-
dits und Maluspunkten ist im Rahmen der organisatori-
schen Möglichkeiten jederzeit möglich. 4Das Recht auf Ein-
sicht in die Prüfungsakten ist ausgeschlossen, soweit die 
Prüfungsentscheidung bestandskräftig geworden ist. 5Die 
oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme. 

(2) Die Prüfungsentscheidungen sind isoliert anfechtbar. 

 

§ 23 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für Studierende, 
die ab dem Sommersemester 2019 an der Universität Du-
isburg-Essen für den Masterstudiengang „VAWi090“ oder 
den Masterstudiengang „VAWi120“ als Weiterbildungsstu-
dierende eingeschrieben werden (im Folgenden Master-
prüfungsordnung 2019). 

(2) 1Studierende, die das Weiterbildungsstudium vor 
dem Sommersemester 2019 aufgenommen haben und 
nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung vom 
14.02.2011 (VBl. Jg. 9, 2011 S. 95 / Nr. 15) (im Folgenden 
Masterprüfungsordnungen 2011) studieren, werden in die 
entsprechenden Masterprüfungsordnungen 2019 über-
führt. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen sowie die entspre-
chenden ECTS-Credits die nach der Masterprüfungsord-
nung 2011 erbracht oder anerkannt bzw. angerechnet wur-
den, werden bei Anwendung der Masterprüfungsordnun-
gen 2019 wie folgt transformiert: 

(4) Für Studien- und Prüfungsleistungen, die in Kursen 
gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 der Masterprüfungsordnung 2011 
erbracht wurden, werden in die entsprechende Modul-
gruppe gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 2 
der entsprechenden Masterprüfungsordnung 2019 ver-
bucht. 

(5) Für Studien- und Prüfungsleistungen, die durch Pro-
jektarbeiten gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 der Masterprüfungs-
ordnung 2011 erbracht wurden, werden in den Bereich ge-
mäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 der entsprechenden Masterprü-
fungsordnung 2019 verbucht. 

(6) Eine nach der Masterprüfungsordnung 2011 er-
brachte Masterarbeit wird in die Masterprüfungsord-
nung 2019 transformiert. 

(7) Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

 

§ 24 
Inkrafttreten 

(1) Diese Masterprüfungsordnung tritt am 1. April 2019 in 
Kraft und wird im „Verkündungsblatt der Universität Duis-
burg-Essen – Amtliche Mitteilungen“ veröffentlicht. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung tritt die Mas-
terprüfungsordnung für die weiterbildenden Masterstudien-
gänge „Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsin-
formatik (VAWi) in der Variante mit 90 ECTS-Credits“ und 
„Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinforma-
tik (VAWi) in der Variante mit120 ECTS-Credits“ an der 
Universität Duisburg-Essen vom 14. Februar 2011 (VBl. 
Jg. 9, 2011 S. 95 / Nr. 15), zuletzt berichtigt durch Ordnung 
vom 12. April 2011 (VBl. Jg. 9, 2011 S. 183 / Nr. 34) außer 
Kraft. 

(3) Die Übergangsbestimmungen des § 21 Absatz 2 bis 5 
der Masterprüfungsordnung für die weiterbildenden Mas-
terstudiengänge „Virtueller Weiterbildungsstudiengang 
Wirtschaftsinformatik (VAWi) in der Variante mit 90 ECTS-
Credits“ und „Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirt-
schaftsinformatik (VAWi) in der Variante mit 120 ECTS-
Credits“ vom 14.02.2011 (VBl. Jg. 9, 2011 S. 95 / Nr. 15) 
bleiben unberührt. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 11. De-
zember 2018 und vom 29. Januar 2019. 

 

Duisburg und Essen, den 24. Mai 2019 

 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Dr. Rainer Ambrosy 
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Anlage 1: Studienplan 
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Veranstaltungsart Teilnahme- 
voraussetzung Prüfung 

Bereich Module 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 1): Basistechnologien 

VA
W

i-1
54

 

Data Analytics mit Python3 5 WP E-Learning § 14 sowie Modul-
handbuch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche 
Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausar-
beit (in der Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
46

 

Data Science4 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
01

 

IT-Sicherheit 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
02

 

Objektorientierte Softwareentwick-
lung in C# 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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VA
W

i-1
03

 

Objektorientierte Softwareentwick-
lung in JAVA 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
04

 

Prozessorientierte Informationssys-
teme 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
05

 

Rechner-, Betriebs- und Kommuni-
kationssysteme, Verteilte Systeme 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
06

 

Standards und Netzeffekte 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 2): Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen5 

VA
W

i-1
40

 

Digital Entrepreneurship 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
41

 

Enterprise Content Management 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
42

 

Entscheidungsorientierte Betriebs-
wirtschaftslehre 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer   8.40.3.ss19 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite 16 
 

Stand: Juni 2023 

 

VA
W

i-1
47

 

IT-Talent Management6 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
57

 

Digital Business 5 WP E-Learning § 14 sowie Modul-
handbuch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche 
Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausar-
beit (in der Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
43

 

Digital-Marketing 7 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
44

 

Digital Marketplace 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 3): Entwicklung von Anwendungssystemen 89 

VA
W

i‐1
50

 

Digital Prototyping und Innovation 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60‐90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20‐40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10‐20 Seiten) 

VA
W

i‐1
51

 

Entwicklung digitaler Prototypen 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60‐90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20‐40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10‐20 Seiten) 

VA
W

i-1
24

 

Software- und Qualitätsmanage-
ment 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 4): Entwicklung und Management von Informationssystemen10 

VA
W

i-1
18

 

Digitale Transformation 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
19

 

IT-Outsourcing Management 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
20

 

Methoden der Systementwicklung 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
21

 

Modellierung von Systemen und 
Prozessen 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i‐1
53

 

Smarte Informationssysteme 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 5): Informations- und Wissensmanagement 11 

VA
W

i-1
25

 

Analyse Sozialer Netzwerke 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
26

 

Digital Change Management 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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VA
W

i-1
27

 

Global Information Technology Ma-
nagement 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
28

 

Informationsmanagement 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
59

  
 
IT-Consulting 

 
 

5 

 
 

WP 

 
 
E-Learning 

 
 
§ 14 sowie Modulhand-
buch 

 
 
Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
29

 

IT-Controlling 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
48

 

IT-Prozess- und Wertmanagement12 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
30

 

Wissensmanagement 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 6): E-Business 13 , 14, 15 

VA
W

i-1
14

 

Social Media Management 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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VA
W

i-1
15

 

Electronic Finance 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
16

 

Enterprise Resource Planning 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 7): Datenmanagementsysteme16 

VA
W

i-1
09

 

Data-Warehouse-Systeme 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
10

 

Datenmanagement 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
56

 

Datenmanagement, -integration 
und -analyse 5 WP E-Learning § 14 sowie Modul-

handbuch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche 
Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausar-
beit (in der Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
11

 

Information Retrieval Systeme 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 8): Modelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung 17, 18 

VA
W

i-1
31

 

Artificial Intelligence und Artificial 
Life 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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VA
W

i-1
55

 

Data Science und Machine 
Learning 5 WP E-Learning § 14 sowie Modul-

handbuch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche 
Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausar-
beit (in der Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
33

 

Decision Analytics 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 9): Web- und Multimedia Systeme 

VA
W

i-1
37

 

Medieninformatik 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
38

 

User-Centered Web Design 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
39

 

Web-Technologien 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 10): Bildungsmanagement und E-Learning 1920 

VA
W

i-1
07

 

Digital Learning 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 
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Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 11): Schlüsselqualifikationen 21, 22, 23, 24 

VA
W

i-1
35

 

E-Kooperation 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i‐1
52

 

Ethische Systemgestaltung 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
61

 

Green IT 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
36

 

Projektmanagement 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
60

 

Corporate Social Responsibility 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
49

 

Digital Leadership 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-
buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VA
W

i-1
58

 

Digital Management 5 WP E-Learning § 14 sowie Modul-
handbuch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche 
Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausar-
beit (in der Regel: 10-20 Seiten) 
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VA
W

i-1
23

 

Wissenschaftliches Arbeiten in der 
Wirtschaftsinformatik 5 WP E-Learning § 14 sowie Modulhand-

buch 

Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder mündliche Prü-
fung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder Hausarbeit (in der 
Regel: 10-20 Seiten) 

VAWi120: Bereich Berufliche Tätigkeit (§ 12 Abs. 5) 

VA
W

i-1
51

 

Berufliches Kompetenzmodul 
bis 
zu 
15 

WP   Kompetenzportfolio 

Bereich Projektarbeiten 

VA
W

i-2
01

 

Projektarbeit I 4 P Projektarbeit § 12 Abs. 4 und § 15 so-
wie Modulhandbuch Projektarbeit (in der Regel: 30-40 Seiten) inkl. Kolloquium 

VA
W

i-2
02

 

Projektarbeit II 4 P Projektarbeit § 12 Abs. 4 und § 15 so-
wie Modulhandbuch Projektarbeit (in der Regel: 30-40 Seiten) inkl. Kolloquium 

Bereich Masterarbeit 

VA
W

i-3
01

 

Masterarbeit 17 P Masterarbeit § 16 sowie Modulhand-
buch Masterarbeit (in der Regel: 60-80 Seiten) inkl. Kolloquium 
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1 § 7 Absatz 5 wird neu gefasst durch vierte Änderungsordnung vom 31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023 
2 § 16 Abs. 5 Satz 3 Wortlaut geändert durch Änderungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
3 In der Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 1) „Basistechnologien“ wird vor dem Modul „Data Science“ das Modul „Data Analytics mit Python“ eingefügt durch vierte Änderungsordnung 
vom 31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023 
4  Anlage 1/Studienplan, Abschnitt „Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 1): Basistechnologie“ vor dem Modul „IT-Sicherheit“ neues Modul eingefügt durch Änderungsordnung vom 

16.09.2019 (VBl Jg. 17, 2019 S. 451 / Nr. 88), in Kraft getreten am 17.09.2019 
5 Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 2): „Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen“ wird wie folgt geändert: aa. Vor dem Modul „Digital Marketing“ das Modul „Digital Business“ einge-
fügt, bb. Das Modul „E-Entrepreneurship“ wird in „Digital Entrepreneurship“ umbenannt, cc. Das Modul „Plattformökonomie“ wird in „Digital Marketplace“ umbenannt durch 
vierte Änderungsordnung vom  31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023 
6  Anlage 1/Studienplan, Abschnitt „Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 2: Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen“ nach dem Modul „“Entscheidungsorientierte Betriebswirtschafts-

lehre“ neues Modul eingefügt durch Änderungsordnung vom 16.09.2019 (VBl Jg. 17, 2019 S. 451 / Nr. 88), in Kraft getreten am 17.09.2019 
7  Anlage 1/Studienplan, Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 2) „Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen“ Modul „Online Marketing“ in „Digital Marketing“ umbenannt und Modul     
„Rechnungswesen und Controlling“ gestrichen durch Änderungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
8  Anlage 1/Studienplan, Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 3) „Entwicklung von Anwendungssystemen“ Modul „Distributed Computing“ gestrichen durch Änderungsordnung vom      
06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
9 Anlage 1/Studienplan Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 3) „Entwicklung von Anwendungssystemen“ wird ergänzt um die Module „Digital Prototyping und Innovation“ und „Entwick-
lung digitaler Prototypen durch die dritte Änderungsordnung vom 17.08.2021 (VBl. Jg. 19, 2021 S. 881 / Nr. 123), in Kraft getreten am 17.08.2021 
10 Anlage 1/Studienplan Modulgruppe „(§12 Abs. 2 Nr. 4): Entwicklung und Management von Informationssystemen“ wird ergänzt um das Modul „Smarte Informationssysteme“ 
durch die dritte Änderungsordnung vom 17.08.2021 (VBl. Jg. 19, 2021 S. 881 / Nr. 123), in Kraft getreten am 17.08.2021 
11 Anlage 1: Studienplan Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 5): „Informations- und Wissensmanagement“ wird vor dem Modul „IT-Controlling“ Modul „IT-Consulting“ eingefügt durch 
fünfte Änderungsordnung vom 05.06.2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 433 / Nr. 70), in Kraft getreten am 06.06.2023 
12  Anlage 1/Studienplan, Abschnitt „Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 5: Informations- und Wissensmanagement“ nach dem Modul „IT-Controlling“ neues Modul eingefügt durch Ände-

rungsordnung vom 16.09.2019 (VBl Jg. 17, 2019 S. 451 / Nr. 88), in Kraft getreten am 17.09.2019 
13  Anlage 1/Studienplan, Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 6) „E-Business“ Modul „E-Business-Fallstudien“ gestrichen durch Änderungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzei-
ger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
14 Die Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 6): „E-Business“ wird wie folgt geändert: aa. Das Modul „E-Commerce“ wird gestrichen, bb. Das Modul „E-Community“ wird in „Social 
Me-dia Management“ umbenannt durch vierte Änderungsordnung vom  31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023   
15 Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 6) „E-Business“ wird das Modul „Servicemanagement“ gestrichen durch fünfte Änderungsordnung vom 05.06.2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 
2023 S. 433 / Nr. 70), in Kraft getreten am 06.06.2023 
16 In der Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 7): „Datenmanagementsysteme“ wird nach dem Modul „Datenmanagement“ das Modul „Datenmanagement, -integration und -analyse“ 
eingefügt durch vierte Änderungsordnung vom 31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023   
17  Anlage 1/Studienplan, Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 8) „Modelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung“ Modul „Empirisch-probabilistische Verfahren“ gestrichen durch 
Änderungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
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18 Die Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 8): „Modelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung“ wird wie folgt geändert: aa. Nach dem Modul „Artificial Intelligence und 
Artificial Life“ das Modul „Data Science und Machine Learning“ eingefügt, bb. Das Modul „Data-Mining-Systeme“ wird gestrichen durch vierte Änderungsordnung vom  31. Januar 
2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023 
19 Anlage 1/Studienplan, Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 10) „Bildungsmanagement und E-Learning“ Modul „Qualitätssicherung und Evaluation in der Bildung“ gestrichen durch 
Änderungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
20 Anlage 1/Studienplan Modulgruppe „(§ 12 Abs. 2 Nr. 10) Bildungsmanagement und E-Learning“ wird das Modul umbenannt durch die dritte Änderungsordnung vom 17.08.2021 
(VBl. Jg. 19, 2021 S. 881 / Nr. 123), in Kraft getreten am 17.08.2021 
21 Anlage 1/Studienplan Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 11) „Schlüsselqualifikationen“ nach dem Modul „Projektmanagement“ das Modul „Digital Leadership“ ergänzt durch Ände-
rungsordnung vom 06.10.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 767 / Nr. 101), in Kraft getreten am 07.10.2020 
22 Anlage 1/Studienplan Modulgruppe „Schlüsselqualifikationen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11)“ wird ergänzt um die Module „Wissenschaftliches Arbeiten in der Wirtschaftsinformatik“ und 
„Ethische Systemgestaltung“ durch die dritte Änderungsordnung vom 17.08.2021 (VBl. Jg. 19, 2021 S. 881 / Nr. 123), in Kraft getreten am 17.08.2021 
23 Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 11) „Schlüsselqualifikationen“ nach dem Modul „Digital Leadership“  Modul „Digital Management“ eingefügt durch vierte Änderungsordnung vom  
31. Januar 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 27 / Nr. 7), in Kraft getreten am 01.02.2023 
24 Anlage 1 Studienplan Modulgruppe (§ 12 Abs. 2 Nr. 11): „Schlüsselqualifikationen“ wird wie folgt geändert: 
aa.Vor dem Modul „Projektmanagement“ wird Modul „Green IT“ eingefügt. 
bb.Vor dem Modul „Digital Leadership“ wird Modul „Corporate Social Responsibility“ eingefügt durch fünfte Änderungsordnung vom 05.06.2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 
2023 S. 433 / Nr. 70), in Kraft getreten am 06.06.2023 


